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Ordnungsbusse mit Bedenkfrist, Nr. 17312, Antwort auf Ihren Brief vom 18.07.2010

Sehr geehrter Herr Unteregger

Ein wichtiger Grundsatz bei der Polizeiarbeit ist es, ohne Ansehen der Person zu handeln.
Besonders wichtig ist dies, wenn ein Delikt festgestellt wird, das von mehreren Personen
zum sei ben Zeitpunkt begangen worden ist. Würden wir diesen erwähnten Grundsatz nicht
umsetzen, so wäre dies Willkür.
Hätte man konkret Sie; wegen Ihrer Behinderunq vorOrt-nicht-qebüsst-so -würde eine-
Rechtsungleichheit gegenüber den anderen fehlbaren Fahrzeuglenkern entstehen. Wie sie
selber in Ihrem Brief schreiben, wollen Sie keine Sonderrechte.
Ich glaube, dass, wenn Sie sich vorgängig mit der Gemeindeverwaltung Fischbach-Göslikon
bezüglich Ihrem beabsichtigten Ausflug abgesprochen hätten, Ihnen die Zufahrt an die
Reuss bewilligt worden wäre. Weil Sie dies nicht getan haben, dürfen Sie von uns auch
keine Sonderbehandlung erwarten.
Ich muss Ihnen mitteilen, dass unsererseits an der Busse festgehalten wird. Falls Sie bzw.
der verantwortliche Lenker oder die verantwortliche Lenkerin nicht bereit sind den
ausstehenden Betrag zu zahlen, so werden wir nach abgelaufener Frist das ordentliche
Verfahren einleiten müssen.

Ich hoffe, dass Sie den vorliegenden Fall auch etwas aus der Optik der Polizei sehen können
und dann vielleicht für die erhaltene Busse mehr Verständnis aufbringen.

Freundliche Grüsse
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